
 

 

Beschluss: 
 
Herr Dr. Mathée, Stadtteilvorsteher Gadeland, bringt den Antrag ein und begründet ihn. Er 
beantragt zudem, den Antrag an den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zu überweisen. 
Die Entscheidung in derartigen Angelegenheiten wurde gem. § 4 B der Zuständigkeitsord-
nung auf den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss delegiert, so dass dieses Gremium zu-
ständig ist. 
 
Ratsherr Döring kündigt eine Initiative zur Änderung der Geschäftsordnung an. Unter ande-
ren soll dann geregelt werden, dass Anträge der Stadtteilbeiräte direkt an die zuständigen 
Fachausschüsse gerichtet werden können. 
 
Zur Frage, ob es bei Fußgängerquerungen um verkehrliche- oder bauliche Maßnahmen geht 
und ob es sich dementsprechend dabei um Weisungs- oder Selbstverwaltungsangelegenhei-
ten handelt, hat der Fachdienst Recht festgestellt, dass zunächst lediglich ein Prüfauftrag 
gestellt wird. Die Beratung und Beschlussfassung über einen solchen Prüfauftrag ist unprob-
lematisch. 
 
Dem Überweisungsantrag wird einstimmig zugestimmt. 
 


